
 

 Anlage 4 

Vorherige Einwilligung gemäß § 20 Abs. 5 WaffG 
für den Erwerb von Schusswaffen der Kategorie B oder Munition in  
einem anderen Mitgliedstaat durch Personen aus der Republik Österreich 
(Artikel 10 Abs. 1 Satz 2 der Richtlinie (EU) 2021/555; Artikel 12 der Richtlinie 2014/28/EU) 

1. Angaben zur Person des Erwerbers 
 
 
Name(n), Vorname(n) 

 
 
Geburtsdatum und -ort 

 
 
Anschriften in Mitgliedstaaten 

 
 
Reisepass/Personalausweis Nr. 

 
ausgestellt durch ausgestellt am 

2.1. Merkmale der Waffe(n) 
 

 
Art 
 

 
Kaliber 
 

 
Kategorie 
 

 
Sonstige Angaben 

 

 
Art 
 

 
Kaliber 
 

 
Kategorie 
 

 
Sonstige Angaben 

 

 
Art 
 

 
Kaliber 
 

 
Kategorie 
 

 
Sonstige Angaben 

2.2. Merkmale der Munition 
 

 
Anzahl/Art 
 

 
Kaliber 
 

 
Kategorie 
 

 
Sonstige Angaben 
 

 
 
CIP-Prüfzeichen        ja   nein 
 

Die vorherige Einwilligung zum Erwerb der oben unter Nummer 2 beschriebenen Waffe(n) und/oder Munition in 
 

 
              (Mitgliedstaat)          
wird erteilt. 
 
Diese Berechtigung gilt bis  
                                                                                                                  R.S. 
 
Behörde 

 
 
Datum                       Unterschrift 


